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Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention

Berliner Maßnahmenplan zur 
UN-BRK weiterentwickeln
Empfehlungen zur Hälfte der Laufzeit

Der Maßnahmenplan „Berlin Inklusiv 2020 - 
2025“ wird derzeit durch die Landesregierung 
umgesetzt. Im kommenden Jahr steht ein Zwi-
schenbericht zum Umsetzungsstand an. Um 
rechtzeitig Impulse für die Weiterentwicklung 
des Aktionsplans zu bekommen, ist eine Eva-
luation gegen Ende der Laufzeit zentral. Bei 
allen künftigen Schritten sollten Menschen mit 
Behinderungen umfassend beteiligt werden. 

Am 20. Januar 2021 beschloss der Berliner Senat 
den Maßnahmenplan „Berlin Inklusiv“ zur Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-
BRK) und legte ihn dem Abgeordnetenhaus zur 
Kenntnisnahme vor.1 Seitdem gibt es in Berlin erst-
mals einen Aktionsplan2, um den Vorgaben aus  
der UN-BRK nachzukommen. Strategische Hand-
lungsprogramme wie Aktions- oder Maßnahmen-
pläne sind in der Politik derzeit alternativlos, um 
die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen zu erreichen: Kein anderes Instru-
ment ist vergleichbar geeignet, die inhaltlich-pro-
grammatischen Vorgaben der UN-BRK umfassend 
aufzugreifen und unmittelbar in Regierungshandeln 
zu übersetzen. Aktuell nutzen alle Bundesländer 
Aktionspläne, darunter viele, die sich bereits  
im zweiten oder dritten Verfahren befinden. Es 
besteht damit ein großer Erfahrungsschatz, auf 
den Berlin zurückgreifen kann.

Der „Berliner Maßnahmenplan“ enthält Maßnahmen  
in 13 Handlungsfeldern, darunter etwa „Arbeit und 
Beschäftigung“, „Bildung“ und „Mobilität“. Der 
Plan ist ein Schritt in Richtung einer modernen 
behindertenpolitischen Planung, die sich nicht 

mehr einzig als Aufzählung von Verwaltungsakten 
versteht, die Menschen mit Behinderungen  
betreffen, sondern mit zielgerichteten Maßnahmen 
versucht, Menschen mit Behinderungen in ihren 
konkreten Lebenslagen Inklusion und Selbstbe-
stimmung im Sinne der UN-BRK zu ermöglichen.3 
Folgende weitere Schritte sieht die Berliner Regie-
rung im Kontext des Aktionsplans vor: 

„Ziel ist es, nach der Hälfte der Laufzeit einen  
Zwischenbericht zur Umsetzung des Plans anzu-
fertigen. Da sich die Politik von und für Menschen 
mit Behinderungen in einem stetigen und äußerst 
dynamischen Prozess befindet, sollten neue 
Er kenntnisse und Entwicklungen im laufenden 
Aktionsplan berücksichtigt werden, damit eine 
konstante Weiterentwicklung gewährleistet wer-
den kann. Auch soll zu einem möglichst frühen 
Zeitpunkt ressortübergreifend entschieden wer-
den, in welcher Form eine Evaluation als eigener 
Prozessschritt durchgeführt werden soll.“4

Die Monitoring-Stelle UN-BRK begrüßt alle vor-
gesehenen Schritte ausdrücklich. Im Folgenden 
schlägt sie vor, wie diese Vorhaben konkretisiert 
werden können, um die Umsetzung der UN-BRK 
durch den Aktionsplan zu fördern. 

Partizipative Umsetzungsbegleitung 
in allen Verwaltungen
Die UN-BRK verpflichtet die Landesregierung, 
Menschen mit Behinderungen bei der Ausarbei-
tung und Durchführung von politischen Konzepten 
zur Umsetzung der UN-BRK aktiv einzubinden 
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(Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 33 Absatz 3 UN-
BRK). Diese Vorgabe schließt auch den Aktions-
plan mit ein. 

Die einzelnen Senatsverwaltungen sollten ihre 
Fortschritte bei der Umsetzung transparent 
machen. Um die zivilgesellschaftlichen Organisati-
onen bestmöglich einzubinden, sollten alle Senats-
verwaltungen ein einheitliches Verfahren der 
Umsetzungsbegleitung einsetzen und stets offen-
legen, in welchen Gremien wann, wo und wie über 
den Aktionsplan gesprochen wird.5 

Berlins Verwaltung zeichnet sich durch eine gute 
Abdeckung mit behindertenpolitischen Beteiligungs-
gremien aus. 2021 wurden diese durch das neue 
Landesgleichberechtigungsgesetz noch einmal 
gestärkt. So besteht in jeder Senatsverwaltung 
mindestens eine regelmäßig tagende Arbeits-
gruppe (AG) aus Verwaltung und Zivilgesellschaft 
zu den Belangen von Menschen mit Behinderungen.  
Die Koordinierungsstelle zur Umsetzung der UN-
BRK in der Senatsverwaltung für Integration, 
Arbeit und Soziales (SenIAS), der sogenannte 
Focal Point, hat ein Verfahren vorgeschlagen, in 
welchem die Senatsverwaltungen halbjährlich 
beziehungsweise jährlich anhand eines Ampel-
systems6 über den Umsetzungsstand des Aktions-
plans berichtet. Dazu findet vorbereitend zur 
regulären AG-Sitzung eine kleinere Runde mit zwei 
bis drei Vertreter*innen der Zivilgesellschaft statt. 
Dort werden alle Maßnahmen im Zuständigkeits-
bereich der jeweiligen Verwaltung anhand eines 
Ampelsystems im Detail besprochen und eventu-
elle Anpassungen vordiskutiert; tauchen Fragen 
auf, klärt die Senatsverwaltung diese bis zur regu-
lären AG-Sitzung. Am Ende dieser Runde entschei-
den die zivilgesellschaftlichen Vertreter*innen, 
welche Maßnahmen auch in der gesamten Arbeits-
gruppe behandelt werden sollen. Das Modell eig-
net sich nach Einschätzung der Monitoring-Stelle 
hervorragend, um einerseits ausreichend Zeit für 
die detaillierte Beratung der Maßnahmen zu haben 
und andererseits die Gremien nicht zu überlasten. 
In der Senatsverwaltung Integration, Arbeit und 
Soziales wird es bereits angewandt. Eine Über-
nahme dieses Modells durch alle Senatsverwal-
tungen ist dringend zu empfehlen.

2023 umfassend zum Umsetzungs-
stand berichten
Der Zwischenbericht soll laut Plan zur Hälfte der 
Laufzeit erscheinen. Um 2023 einen aussage-
kräftigen Bericht vorzulegen, sollte die Landes-
regierung zügig mit der Erstellung beginnen. Es 
liegt nahe, dabei auf die im Rahmen der Umset-
zungsbegleitung in den Arbeitsgruppen erstellten 
Übersichten zurückzugreifen. Der Zwischenbericht 
sollte nicht nur die Fortschritte bei den Maßnahmen  
abbilden, sondern auch Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung aufzeigen sowie strategische Überle-
gungen zu deren Überwindung vorschlagen.

Öffnungsklausel nutzen
Der Aktionsplan enthält eine sogenannte Öffnungs-
klausel, in der die Landesregierung betont, „neue 
Erkenntnisse und Entwicklungen“ in der Behinder-
tenpolitik auch im laufenden Plan berücksichtigen 
zu wollen.7 Diese Öffnungsklausel sollte genutzt 
werden, um bei dem vom UN-Fachausschuss 
angemahnten stockenden Abbau der Sondersys-
teme (Schulsystem, Werkstätten, Wohneinrichtun-
gen etc.) nachzusteuern. Der aktuelle Aktionsplan 
enthält diesbezüglich keine ausreichenden Maß-
nahmen.

Seit der Erstellung des Berliner Aktionsplans sind 
im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und 
der Fluchtbewegungen infolge des Krieges in der 
Ukraine weitere menschenrechtliche Problemla-
gen aufgetreten, auf die das Land zügig reagieren 
muss. Die Krisen äußern sich nicht nur akut in 
überlasteten öffentlichen Systemen, sondern wer-
den sich darüber hinaus langfristig negativ auf die 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen aus-
wirken, etwa durch die Folgen andauernder Isola-
tion in Wohneinrichtungen oder durch die neue 
Notwendigkeit, eine große Zahl fremdsprachiger 
Menschen mit Behinderungen zu integrieren. 
Gerade hier ist ein vorausschauendes Planen für 
die nächsten beiden Jahre unbedingt erforderlich. 
Es liegt deshalb nahe, nach Erscheinen des Zwi-
schenberichts den Aktionsplan um entsprechende 
Maßnahmen zu erweitern.



BERL INER MASSNAHMENPL AN ZUR UN - BRK WEITERENT WICKELN 3

Evaluation menschenrechtlich aus-
richten
Den Landesaktionsplan zum Ende der Laufzeit zu 
evaluieren, ist mittlerweile Standard. Neun Bun-
desländer sowie der Bund haben ihre Aktionspläne 
in den vergangenen Jahren auswerten lassen oder 
sind aktuell dabei.8 Die Evaluation sollte durch 
eine*n entsprechend qualifizierte*n externe*n 
Dienstleister*in erfolgen. Diese*r prüft die men-
schenrechtliche Eignung des Plans dahingehend, 
ob der Aktionsplan an der UN-BRK ausgerichtet 
ist, alle Rechte der UN-BRK adressiert und hinrei-
chende Maßnahmen zur Umsetzung geplant sind. 
Darüber hinaus umfasst die Evaluation sowohl den 
Umsetzungsstand und die Wirksamkeit der Maß-
nahmen als auch eine Bewertung des Erstellungs-
prozesses und der Umsetzungsverfahren. An der 
Evaluation sollten Menschen mit Behinderungen 
beteiligt sein, sie sollte nach menschenrechtlichen 
Kriterien erfolgen und eigene empirische Elemente 
der Datenerhebung umfassen, die über die von 
staatlicher Seite zugelieferten Informationen hin-
ausreichen. Die Evaluation eines Aktionsplans ist 
eine Grundlage und wertvolle Impulsgeberin für 
seine Fortschreibung. Um zu gewährleisten, dass 
Berlin den Aktionsplan 2025 idealtypisch weiter-
führen kann, sollten Ende 2024 erste Ergebnisse 
der Evaluation vorliegen; entsprechend müssen im 
Vorfeld die dafür nötigen Haushaltsmittel bereitge-
stellt werden.  

Frühzeitige Fortschreibung auf Basis 
Teilhabebericht
Bei der Erstellung des ersten Berliner Aktionsplans 
fehlte es an einem einheitlichen Beteiligungsver-
fahren. Die Partizipation von Menschen mit Behin-
derungen erfolgte durch jede Senatsverwaltung 
einzeln und mit unterschiedlicher Intensität und 
Qualität. Bei der Fortschreibung des Aktionsplans 
sollte ein einheitliches Verfahren sichergestellt 
werden, das Menschen mit Behinderungen umfas-
send beteiligt. Als Beispiel kann hier Hamburg die-
nen, das das Partizipationsverfahren zu seinem 
neuen Aktionsplan an eine externe Stiftung verge-
ben hat. Das erlaubte es der Landesverwaltung, 
sich auf die inhaltliche Gestaltung des neuen 
Plans zu konzentrieren. 

Das Landesgleichberechtigungsgesetz sieht in 
§ 20 Absatz 1 vor, dass der Senat alle zwei Jahre 

zur Situation von Menschen mit Behinderungen 
und der Erreichung der Ziele des Gesetzes berich-
tet (Berliner Teilhabebericht). Im Koalitionsvertrag 
wurde die gesetzliche Vorgabe insofern präzisiert, 
dass dort im Sinne der aktuellen Best Practice 
eine externe Erstellung festgelegt wurde.9 Der  
Teilhabebericht erschien zuletzt 2021. Der nächste 
Bericht sollte konsequent an der UN-BRK ausge-
richtet sein und gemäß der Verpflichtung aus Arti-
kel 31 UN-BRK Daten zur Umsetzung aller Rechte 
der Konvention aufnehmen sowie bestehende 
Datenlücken schließen. Auch ein Fokusbericht zu 
einem Schwerpunktthema ist denkbar. Allerdings 
sollte vor der Fortschreibung des Aktionsplans ein 
umfassender Vollbericht erstellt werden, der die 
Grundlage für die Sachstandsbeschreibung in den 
Handlungsfeldern bildet. Der Erstellungsprozess 
sollte von einem wissenschaftlichen Beirat unter 
Beteiligung von Menschen mit Behinderungen be-
gleitet werden. Ein solcher Bericht bildet die ideale 
Grundlage für die Fortschreibung des Aktions-
plans, da menschenrechtliche Problemlagen, die 
der Teilhabebericht identifiziert, im Aktionsplan 
aufgegriffen und bearbeitet werden können. Die 
beiden Instrumente sollten daher so aufeinander 
abgestimmt werden, dass die Erkenntnisse aus 
dem Teilhabebericht für die Erstellung des neuen 
Aktionsplans genutzt werden können. 

Empfehlungen
Berlin hat in den letzten Jahren mehrere Schritte 
gemacht, um die Vorgaben aus der UN-BRK um zu-
setzen. Im Gleichstellungsrecht nimmt Berlin mit 
dem neuen Landesgleichberechtigungsgesetz von 
2021 im Ländervergleich eine Vorreiterstellung ein.  
Die Regelungen zur partizipativen Umsetzungsbe-
gleitung des Aktionsplans, die von der Regierung 
selbst gesetzten Ziele zu seiner Weiterentwicklung 
und eine externe Vergabe des nächsten Teilhabe-
berichts erlauben es, bei der Umsetzung der UN-
BRK weiter fortzuschreiten. Das Land ist nun 
aufgefordert, die genannten Projekte entschlossen 
anzugehen. 

Die Monitoring-Stelle empfiehlt der Berliner  
Landesregierung:

1 Die Umsetzung des Aktionsplans durch die 
Senatsverwaltungen von zivilgesellschaftlichen 
Organisationen von Menschen mit Behinderun-
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gen begleiten zu lassen; dazu sollte einheitlich 
das von der Senatsverwaltung für Integration, 
Arbeit und Soziales vorgeschlagene Verfahren 
genutzt werden; 

2 zeitnah einen Zwischenbericht zum Umsetzungs-
stand des Aktionsplans zu veröffentlichen;

3 die Öffnungsklausel des Aktionsplans zu nut-
zen, um neue Maßnahmen aufzunehmen; dies 
betrifft insbesondere Maßnahmen, die den 
strukturierten Abbau der Sondersysteme vor-
bereiten, sich mit den Ergebnissen der in 2023 
anstehenden Staatenprüfung Deutschlands 
durch den UN-Ausschuss für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen befassen und 
neue menschenrechtliche Problemlagen auf-
grund der Corona-Pandemie und der internatio-
nalen Fluchtbewegungen berücksichtigen;

4 2024 die nötigen Haushaltsmittel einzustellen, 
um die menschenrechtliche Evaluation des  
Aktionsplans durch eine*n externe*n Dienst-
leister*in und unter Einbeziehung von Menschen 
mit Behinderungen durchführen zu lassen;

5 einen Teilhabebericht zur Situation von Men-
schen mit Behinderungen von externer Stelle 
wissenschaftlich erstellen zu lassen; ein um-
fassender Vollbericht sollte zur Fortschreibung 
des Aktionsplans vorliegen; anschließende 
Berichte könnten sich auch mit einem 
bestimmten Schwerpunktthema beschäftigen; 

6 die Fortschreibung des Aktionsplans unter 
Berücksichtigung der Evaluationsergebnisse 
entschlossen anzugehen und wirksame Verfah-
ren zur Partizipation von Menschen mit Behin-
derungen zu entwickeln.
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